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 Veröffentlicht am 14.01.1982

Norm

StGB §35

Rechtssatz

Ein Rauschzustand kann nicht mildernd sein, wenn der Alkoholismus die Gefährlichkeit des vom Angeklagten

verkörperten Tätertyps (ausgeprägte sadistische - aggressive Triebhaftigkeit) nicht mindert, sondern im Gegenteil

steigert.
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